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Das Rate Kreuz,

Die neue Konvention schützt nicht nur verivundete
und kranke Militärpersonen, sondern akte dein Heeres-

dieiiste zugeteilten Wehrlosen: als Kriegsgesangene sind

sie während ihres Krankseins „zu schonen und zu
Pflegen", Dazu ist aber nicht nur der Sieger, sonder»

auch der abziehende Besiegle verpflichtet und hat zu
^

diesem Behufe einen Teil seines Sanitätspersonals
zurückzulassen, soweit das die militärischen Rücksichten

gestatten.
Die Gefallenen sind gegen die Hyänen des Schlacht-

seldes zu sichern, vor dem Lebcndigbcgrabenwerden

zu bewahren und zu agnvszieren, Gegenseitige Be-
nachrichtigungen über Gefallene und Verwundete mil-
dem wesentlich die Greuel des Krieges auf beiden

Seiten,
Sanitätssormationcn und ständige Sanitätsanstaltcn

genießen in Zukunft beständig Schuh und Schirm und

nicht nur so lange, als sie Verwundete beherberge».
Dem Sanitätspersonal ist das Tragen von Waffen
gestattet, ja es dürfen besondere bewaffnete Detache-
mente zum Schuhe der Snnitätseinrichtungcn ansge-

stellt werden, die ähnlich wie das Pflegepersonal zu

behandeln sind, AIS Sanitätspersonal sind auch die

Verwaltungsorgane der Anstalten zu betrachten, ebenso

die Fcldpredigcr,
Zur Hecrcssanitttt tritt noch die freiwillige Hülse.

Auch sie gcniestt des unbedingten Schuhes, insofern
sie den militärischen Gesehen und Verordnungen unter-
stellt ist. Die Namen der Gesellschaften hat der eine

kriegführende Staat dem andern zu nennen. Genau
den gleichen Bedingungen sind die von einem neutralen
Staate zur Hülfeleistung aufgestellten freiwilligen Hülfs-
gescllschnften unterworfen.

Alle Personen, die den aufgestellten Anforderungen
entsprechen, sollen geschont und geschützt werden scloi-

vont être respectés et proteges), die Verwundeten
und Kranken aber sind zu schonen und zu Pflegen

(respectes et soixnês). Es genießt das Personal der

genannten Wohlfahrtseinrichtnngcn für Kampfunfähige
unter allen Umständen, in jeder Lage Schonung und

Schuh. In die Hände des Feindes gefallen, darf es

nicht als kriegsgefangen betrachtet werden: bewegliche

Sanitätssormationcn dürfen nicht ohne weiteres ab-

ziehen, wenn die eigene Armee den Rückzug antritt,
sondern haben, solange nötig, bei der Pflege der Ver-
wnndetcn mitzuhelfen. Das Material soll so bald als
möglich zurückgegeben werden.

Erbeutete Sanitätsanstaltcn müssen unter der Flagge
dcS Siegers ihrem Zweck erhalten bleibe», wenn er

nicht vorzieht, die Insassen anderswo unterzubringen.
Gehören die Einrichtungen der freiwilligen Hülfe an,

so sind sie als Privateigentum zu betrachten, und
unter allen Umständen zu schonen und zu erhalten,

Ränmnngstransporte iRnckschnb von Kämpfn»
fähigen) genießen ebenfalls unbedingten Schuh, Fällt
ein solcher Transport dem Feinde in die Hände, so

hat er sich seiner anzunehmen. Nur Fahrzeuge, die

der kombattanten feindlichen Armee gehören, dürfe»
zurückbehalten werden.

Als Schutzmittel gilt nach wie vor das Rote Kreuz
im weißen Feld auf Fahne und Armbinde, ein

Zeichen, das durch Umstellung unseres Schweizer-

Wappens entstanden ist, „als Anerkennung für die

Schweiz", wie es ausdrücklich im Protokoll heißt,

Krankenpflegerinnen ohne Uniform führen zudem einen

Personalausweis (Frauen sind übrigens schon durch

ihr Geschlecht geschäht, Totos, S, Ml), Neben der

Rot-Kreuz-Fahne soll die Landesfahne wehen. Neutrale
Sanitätssormationcn und in die Hände des Feindes
gesailenc führen nur die internationale Flagge, Ans-
Messungen des Kreuzes sind nicht gegeben worden.
Die Staaten haben dasiir zu sorgen, daß längstens
nach Ablauf von fünf.Jahren nach ersolgter Rntifi-
kation seder Mißbrauch des Zeichen? unterbleibt, d. h,

daß Handelsmarken, Fabrikzeichen, Waren mit dem

„Roten Kreuz" — wir haben sogar schon „Rot-Kreuz-
Zigarren" gesehen l innerhalb der gesetzlichen Frist
verschwinden. Dieser Beschluß ist sehr zu begrüßen, denn
es wird mit dem Rvt-Kreuz-Zeichcn unendlich viel

Unfug getrieben. Wer im Kriege das Symbol unbe-

sngter Weise bcnnht, ist ebenso slrasbar, wie wenn er

ein militärisches Abzeichen mißbraucht.
Die alte Genfer Konvention von kKt>4 hat also

erfreulicherweise eine gründliche Umwandlung, Zäube-

rung, Ergänzung und namentlich Erweiterung er-

fahren, sie ist, wenn der Ausdruck nicht banal ist,

in bestem Sinne modernisiert worden,

Pros, Röthlisberger hat am Schlüsse seiner lehr-
reichen Abhandlung versucht, „die Wirksamkeit der

neuen Konvention an einem nach denn Kriegsleben
entwickelten Beispiele klar zu machen", und das ist

ihm vorzüglich gelungen. Als Anhang erscheint in
deutscher und französischer Sprache das „Uebcrein-
kommen zum Schutze der Verwundeten und Kranken
im Land- und Seekrieg",

Vorstehender Auszug null eine Idee geben von
dem reichen Inhalte der hvchbcdentsamen Schrift, Das
Original sollte in keiner Bibliothek fehlen, die den

humanen Bestrebungen der freiwilligen Hülfe Beach-

tnng schenkt, namentlich sei sie auch den Samariter-
und Militärsanitätsvereinen zur Anschaffung empfohlen,

à
—c

kriekkokten. -- Wegen starkem Stossandrang waren wir leider genötigt, den Schluß unseres Feuilletons

„Ans der Praxis eines tessinischen Bezirksarztes", sowie verschiedene Einsendungen von Vereinen znriickzn-

legen. Wir bitten um Entschuldigung, Die Redaktion,

Druck und Expedition: Gcnossenschafts-Buchdruckerci Bern (Nenengasse 34).
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